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5t" SED. Samstag den 12. Dezember

Monnêmentsprèis:
Für die Stadt Solo-

t h u r n :

Halbjährl.: Fr. 4. 50.
Vierleljährl.: Fr.?.25.
Franco für die ganze

Schweiz:
Halbjährl.: Fr. 5.—
Vierteljährl.: Fr. 2 90.
Für das ÄuSla» d pr.

Halbjahr franco:
Für ganz Deutschland

U.Frankreich Fr. 6.

Schweizerische

Airchtit-Fri

Für Italien Fr. 5. 50
Für Änierika Fr.L. 50

Sinrückungsgebühr:
10 Ets. oie Petitzeilr
(1 Sgr. ----- ll Kr. für

Deutschland.)

Erscheint
jeden S a m st a g
1'/2 Bogen stark.

Briefe und Gelder
franco.

Adresse an den h. Rationalrath und

an den h. Ständrrath der schwciz.

Bundesversammlung.

Hochgeachteter Herr Präsident!
Hochgeachtete Herren!

Wenn wir, die unterzeichneten Katho-
liken auS den verschiedenen Gauen der
schweizerischen Eidgenossenschaft, uns init
gegenwärtiger Eingabe an Ihre h. Behörde

wenden, so beabsichtigen wir weniger, be

sondere und selbstständige Begehren zu
stellen, als rielmehr, uns ganz besonders
den bereits — einerseits von dem Hochw.
Bischof Lachat und den Delegieren der

katholischen Bevölkerung der Diözese Basel
gegen die von der Diözesankonferenz in
Sololhurn erfolgte Absetzung des Bischofs,
— anderseits von rein katholischen Jura
gegen das ihm gegenüber in neuester Zeit
eingeschlagene Verfahren eingereichten Ne-
kursgesuchen unterstützend anzuschließen, und
dieselben Ihnen zur ebenso gerechten als
wohlwollenden Erledigung zu empfehlen.

Es geschieht dieß nicht bloß, um, dem

Dränge unseres Herzens folgend, unseren
leidenden Glaubensbrüdern in ihren un-
verschuldeten Drangsalen einen offenen Be-
weis unserer aufrichtigen Theilnahme zu
geben, sondern auch, weil es sich in den

betreffenden hochwichtigen Fragen um
Grundsätze handelt, welche für unseren

ganzen Korrfessionstheil von höchster Be-
deutung sind, und weil es auch Ihrer Be-
hörde nicht gleichgültig sein kann, wie die

hier zur Sprache kommenden Angelegen-
heilen von dem in elfter Linie beteiligten
katholischen Volke in seiner eminen-
ten Mehrheit aufgefaßt und beurtheilt
werden.

Wollen Sie daher, Tit., uns erlauben,
Ihnen hierüber unsere tiefgefühlten Ueber-

zeugungen, Besorgnisse und gerechten Er-
Wartungen hochachtungsvoll, aber mit re-
publikanischer Freimüthigkeit zu eröffnen.

Rücksichtlich der fernern verfassungs-
widrigen und unkirchlichen Behandlung von
konfessionellen Angelegenheiten in den Kan-

tonen Sololhurn, Thurgau, Zürich, Genf
zc. beschränken wir uns darauf, uns r tiefeS
Bedauern auszutprechen und Wohldieselben

zu bitten, die dieöfalls bereits eingereichten
oder in Bälde »och folgenden wohlmoti-
virten Rekurse einer weisen und gerechten

Erledigung entgegenzusühren.

^.ci I.
Absetzung des Hochwst Bischofs von

Basel.

Wir erkennen in dieser Absetzung vor-
erst ein ganz inkompetentes Ver-
fahren. DaS biichöfl-che Amt ist ein

kirchliches Amt, das von der A irche
verliehen und daher nur von der Kircke
und nur aus kirchenrechtlich zulässigen
Gründen wieder abgenommen werden kann

Die staatlichen Behörden haben in Ge-
mäßheit der mit der Kirche abgeschlossenen

Verträge nur das ihnen zugestandene

Recht, weniger genehme Persönlichkeilen
von der Wahl auszuschließen. Dieses vor
der Wahl auszuübende Recht 1„Plazet")
gibt aber offenbar nicht das Recht, eine

daraufhin erfolgte und allseitig anerkannte
und genehmigte Wahl — namentlich i»
einseitiger Weise und gegen den Willen
der allein kompetenten kirchlichen Be.örden,
uachhin wieder umzustoßen.

Die Absetzung des Hochwst. Bischofs
Lachat ist nach unserer innigsten Ueber-

zeugung auch materiell durchaus un-
begründet. Die dafür angeführten Gründe
sind wesentlich hergenommen von der Hal-
tung, welche der Hochwst. Biichof in dem

letzten Konzile in Rom eingenommen

(worüber er nur seinem Gewissen, aber
keiner weltlichen Behörde verantwortlich
sein kann) — und sodann von einzelnen
Akten seines Amtes, die nicht bloß keine

bischöfliche Pflicht verletzen, sondern durch
die allein maßgebenden kirchlichen Gesetze

und durch die bischöfliche Stellung geradezu
geboten waren. Ueber die A r t der Aus-
Übung deS bischöflichen Amtes in kirchlichen

Dingen besteht übrigens weder ein Plazet-
Recht, noch ein anderes sogen, staatliches

„Hoheitsrecht, und ein solches ist auch

noch nirgends geltend gemacht worden,
namentlich nicht da, wo, wie im vorlie-
gendcn Falle, kein ausdrückliches Gesttz
des Staates verletzt worden ist.

Wie wir die Absetzung deS Hochwst.
Bischofs materiell durchaus unbegrüudet
finden, so erblicken wir darin zugleich auch
eine Verletzung der Bu» desver fa s -

s u n g. Nach Z 49 derselben ist die

Glaubens- und Gewissensfreiheit unver-
b'tzlich, und nach H 44 der frühern und
nacb H 59 der gegenwär ligen Bundes
Verfassung ist „die sreie Ausübung des

Gottesdienstes l „goitesdieustliche Hand
lurrgen") gewährleistet." Wo besteht aber
sür die Katholiken die „Gewissensfreiheit"
und die freie Ausübung des „Gottes-
diensteS", wen» oer kirchliche Oberhiri,
welchem in Gewissenssragen in seiner Drö-
zese die oberste Leitung zusteht, und wel
cher »ach der Verfassung der katholischen

Kirche den „Gottesdienst" zu ordnen und

zu beaufsichtigen, und einzelne sakramentale
und liturgische Handlungen selbst vorzn-
nehmen hat, von den Staatsbehörden
abgesetzt und verbannt und seder amtliche
Verkehr mit ihm staatlich verboten wird?

In den Verfassungen der meisten Karr-
t»ne der Diözese Basel ist sodann die

r ö m i s ch - kaiholiiche Religion ausorück

lich gewährleistet und in einigen derselben

(z. B. Sololhurn) sogar der „besondere
Schutz" des Staates verheißen. Was soll
aber eine solcbe „Gewährleistung" und ein

solcher „Schutz" bedeute», wenn die Or-
ganisanon dieser Kirche nicht geachtet rrnd
die obersten kirchlichen Würdelräger, die

von der Kirche auf Lebenszeit gewählt
sind, und allein mit dem Oberhaupte
der Kirche in rechtmäßiger Verbindung
stehen, von den Staats behörden will-
kürlich und einseitig abgesetzt, auS Amt
und Land vertrieben, und ihr gestisietes
oder zugesichertes Einkommen seguestrirt
wird? In all' diesem gewalthätigen Vor-
gehen liegt daher in unseren Augen auch

eine klare Verletzung der betreffenden karr-

tonalen Verfassungen. Gegen diesen Vor
wurf kann auch der Vorwand nicht schützen
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daß die Diözesanstände von Basel bei

Abschluß des Diözesanverlrages sich die

hergebrachten „Staatshoheitsrechte" vorbe-

halten haben.

Gegen die Verfassung des Bundes und

der Kantone gibt es keine Hoheilsrechte
der kantonalen Staatsbehörden und wenn
sich dieselben, wie hier, bei Klagen über

Verfassungsverletzungen darauf berufen, so

kann das für die Bundesbehörden als

Reknrsinstanz nicht maßgebend sein, son-

dern sie haben gewissenhaft zu prüfen, ob

die versuchte Geltendmachung jener angeb-
lichen „Hoheitsrechte" mit dem bestehenden

eidgenössischen und kantonalen Verfassnngs-
rechte vereinbar ist, oder nicht.

àl II.

Vergewaltigung des katholischen Jura.
Wir wollen Sie nicht ermüden mit der

vollständigen Aufzählung der ganzen Reihe
der gegen den katholischen Jura verübten

konfessionellen Bedrückungen. Es genüge

an der kurzen Erinnerung au folgende
hauptsächliche Gewaltthaten

Es ist allbekannte Thatsache:
daß, sämmtliche katholische Pfarrer auf

einen Streich durch die weltlichen Be-
Horden des Kantons Bern zuerst in ihren

geistlichen Funktionen eingestellt und
bald darauf definitiv abgesetzt wurden;

daß dieß geschah einzig und allein aus
dem Grunde, weil sie ohne Ausnahme in
ihrem Gewissen sich verpflichtet und bereit

erklärten, ihrem wider alles Recht abge-

setzten, aber dessenungeachtet allein
rechtmäßigen Oberhirten in allen kirchlichen
und religiösen Dingen, wie bisher, treu
und gehorsam zu sein;

daß dieselben daraufhin, obschon sie

Schweizerbürger und keines staatlichen
Vergehens schuldig oder auch nur ange-
klagt waren, verbannt und gezwungen
wurden, wie Verbrecher und Vagabunden,
ohne alle Subsistenzmittel, den Kanton
Bern zu verlassen!

daß sodann die weltlichen Behörden die

aus uralter Zeit her bestandenen Pfarreien
eigenmächtig trotz vorhandenen Stiftungen
und trotz früher eingegangener feierlicher

Verpflichtung durch bloßes „Dekret" um
einen Drittheil reduzirt und an denselben

willkürlich beliebige Veränderungen, Ver-

theilungen und Vereinigungen vorgenom-
men haben;

daß dieses geschah ohne Zustimmung,
ja ohne alle Befragung der kompetenten

kirchlichen Behörden, sowie sogar der in

allererster Linie betheiligten Gemeinden;

daß die Regierung ohne alle und jede

Berechtigung statt der vertriebenen, allein
rechtmäßigen Pfarrer sich anmaßte, ohne

alle Mitwirkung und gegen den bestimm-

ten Willen der Gemeinden denselben an-
dere Geistliche aufzudrängen und dieselben

in Besitz und Genuß der vorhandenen
Pfründen einzusetzen;

daß diese aufgezwängten Geistlichen nicht

nur keine bischöfliche Sendung und Ad-
misston besitzen, sondern sich offen von der

römisch-katholischen Kirche, welcher die

jurassischen Gemeinden einstimmig oder in
übergroßer Mehrheit auch fürder ange-
hören wollen, losgesagt haben und der

sogen, altkatholischen Sekte angehören;

daß dessenungeachtet diesen römisch-katho-
lische» Gemeinden zugemuthet wurde, solche

unkirchliche, ihrem Glaubensbekenntnisse
nicht mehr ungehörige Geistliche als ihre
Seelsorger und Gewissensräthe aufzuneh-
ine», ihnen ihre Kirchen und ihre Altäre
zu überantworten und ihre Kinder zum
Religionsunterrichte anzuvertrauen;

daß endlich die katholischen Gemeinden
nicht bloß an der freien Benutzung der

ihnen eigenthümlichen Kirchen und Kapellen
gehindert und gezwungen wurden, ihren
gemeinsamen Gottesdienst bald unter freiem
Himmel, bald in Privathäusern, bald in
Scheunen :c. zu feiern, ohne auch nur
da vor gewaltsamer Störung sicher zu
sein, sondern daß römisch katholische Prie-
ster durch Polizeigewalt, Drohungen und
Mißhandlungen sogar gehindert wurden,
kranken und sterbenden Privatpersonen trotz
ihres eigenen sehnlichsten Wunsches und
Begehrens — religiösen Trost und die

letzten Gnadenmirtel ihrer Kirche zu spen-
den. —

Billig sollte man glauben, daß all'
das auf freiem und republikanischem Schwei-
zerboden nicht möglich sei. Allein wir
erinnern ja nur an allbekannte, nur all-
zuwahre, wenn auch noch so schmerzliche

Th als ache u.

All' dem stellen wir einfach und ohne
jede weitere Ausführung die staats- und

völkerrechtlichen Ansprüche der katholischen
Jnrassiier und ihre konstitutionellen Rechte
gegenüber.

Durch eine feierliche Erklärung des

Wiener Kongresses vom Jahre 1815
wurde dem katholischen Jura bei seiner

Vereinigung mit dem Kanton Bern „die
freie Ausübung seiner k on -

f e s s i o u ellen Rechte so und in
dem Umfang, wie sie zur Zeit
der Vereinigung b e st a n d e n ",
— förmlich garantirt. Diese Garantie
wurde von Bern unbedingt übernommen
und eingegangen. Durch eine besondere

Uebereinkunft vom 14. November 1815
wurde die daherige feierliche Verpflichtung
noch näher und ausführlicher festgestellt,
und diese besondere Uebereinkunft erhielt
den 18. Mai 1816 die ausdrückliche

Sanktion der eidgenössischen Tagsatzung.
Durch Artikel ö dieser Uebereinkunft wurde
bestimmt, „daß die Pfarrgemeinden ihre
gegenwärtige Einteilung beibehalten sollen"
und daß dieselbe nur mit „bischöflicher
Zustimmung" geändert werden dürfe, mit
der weitern Bestimmung, daß jede der
bestehenden Pfarreien ihre eigenen Pfarrer
behalten solle.

§ 80 der Berner Staatsverfassung „ge-
währleistet die Rechte der evangelisch-refor-
mirten sowie der römisch-katholischen
Kirche in den zu ihnen sich bekennenden
Gemeinden."

I 66 garantirt „die gegenwärtige Ein-
theilung und damit auch die Zahl der
Kirchspiele und bestimmt, daß dieselbe nur
durch „Gesetz" und „nach jeweiliger
Anhörung der B e t h e i l i g t e n"
geändert werden dürfe."

Dazu kommen die bereits erwähnten
Bestimmungen der Bundesverfassung in
W 49 und 50, wonach die Glaubens-
und Gewissensfreiheit unverletzlich und die

freie Ausübung des Gottesdienstes gewähr-
leistet wird.

Es bedarf wohl nur der trockenen und
einfachen Erwähnung dieser urkundlichen
Stipulationen, um sich sofort zu über-
zeugen, daß die aufgezählten Maßregeln
und Ereignisse ein eklatanter Eingriff in
feierliche öffentliche Zustcheruugen und eine

schwere Verletzung konstitutioneller Rechte
der jurassischen katholischen Gemeinden und
Privaten in sich enthalten. Selbst die

zur Prüfung des vom Hochwst. Bischof
Lachat eingereichten Rekurses niedergesetzte

nationalräthliche Kommission scheint nicht
undeutlich, wenn auch nur indirekt und
frageweise anzudeuten, „daß denn doch die

„Haltung des Hochwst. Bischofs nicht in
„dem Maße „staatsfeindlich" gewesen, daß

„es zur Wahrung der staatlichen Ordnung
„kein anderes und kein milderes Mittel
„gegeben habe, als zu dem Gebrauche des

„äußersten und letzten staatlichen Noth-
„rechts zu greifen, und daß es allerwenig-
„stens nicht klug gewesen sei, durch die

„Absetzung des Bischofs eine Lage zu
„schaffen, ans welcher wieder in normale
„Geleise einzulenken unzweifelhaft seine

„Schwierigkeiten haben werde." Allein
eine solche schwache und leise Mißbilligung
begangenen und noch immer fortwirkenden
Unrechts genügt nicht.

Die Unterzeichneten bitten daher im In-
teresse des verletzten Rechts und der Be-

ruhigung des ganzen katholischen Konfes-
stonslheiles, die sowohl von Seite des

Hochwst. Bischofs Lachat und der Dele-
girten der katholischen Diözesanbevölkerung,
als auch von den Gemeinden und Pri-
vaten des katholischen Jura eingegebenen

Rekurse einer wohlwollenden Prüfung zu
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unterstellen — dieselben im Sinne des

Rechts, der Toleranz und der Billigkeit
zu erledigen, damit den Katholiken, gleichwie
sie sich als treue Söhne des Vatei landes
fühlen und bei jedem Anlaß bewähren
werden, — anderseits die Freude und die

Genugthuung zu Theil werde, thatsächlich

zu erfahren, daß die konstitutionellen
Rechte und ganz besonders die Gewissens-
sreiheit auch ihrer Konfession hoch und

heilig geachtet werden, und daß konfessio-
nelle Bedrückung und illoyale und rück-

sichtslose Uebcrschreitung der Grenzen des

Rechts von Seite kantonaler Staatsge-
walten in den obersten Bundesbehörden
keinerlei Schntz noch Billigung zu finden
hoffen darf.

Anbei versichern Sie, hochgeachteter Herr
Präsident, hochgeachtete Herren, ihrer voll-
kommensten Hochachtung und Ergebenheit

Namens einer größern Versammlung von
Delegirten und Vertrauensmännern
der katholischen Bevölkerung aus den

verschiedenen Gauen der schweizerischen

Eidgenossenschaft

Luzern, 1. Dez. 1874.

Der Präsident: K. L. v. Hall er.
Die Vize - Präsidenten : A. Ram-
sperger, alt Nationalrath, in Lnzern.
F. v. G e n dr e, Großrath in Frei-
bürg. Die Stimmenzähler : Seiler,
Staatsanwalt, in Tarnen. P. L eut-
hardt, in Basel. Die Sekretäre:

Rogg-Fischer, Oberrichter, in
Frauenfeld. P. Philippe na i»
Bern.

Der Negierungsraih dcs Kantons

Aargau
an Hochw. Herrn Domherrn N.N. in N.

Hvchwürdiger Herr!
Mit Rücksicht auf die Schlußnahme des

hierseitigen GroßenratheS vom 28. Mai
1873, wonach der herwärtige Kanton
seinen Austritt aus dem Diözesanverbande
des Bisthums Basel von Staates wegen
erklären wird, sehen wir uns bemüßigt,

Ihnen Ihre Besoldung, als aarganischer

Domherr des Bisthums Basel auf den

31. Dezember 1874 hiemit zu künden,

auf welchen Zeitpunkt wir Sie JhreS ge-

dachten Amtes und Ihrer dießfällizen
Prabende als enthoben erklären.

Hiebei versichern wir Sie, Hochw. Herr,
unserer vollkommenen Hochachtung.

Aaran, den 22. Sept. 1874.

Im Namen des Regierungsraths,
Der Landammann, Präsident:

A. Keller.
Der Staatsschreiber:

Wagner.

Das Domkapitel des Bisthums
Basel

an

Hit. Haiidanlmann nn!> Kegieriuigsrath
zu Kanden des hohen Kantonsralhes des

Standes Aargà

Das gesammte Domkapitel der Diözese
Basel, in außerordentlicher Sitzung ver-
sammelt, wendet sich in wichtiger Ange-
legenheit an Ihre hohe Behörde. Es be^

trifft die Forteristenz des Bisthums Basel,
es betrifft die Sicherung der Religions
und Gewissensfreiheit des kathol. Volkes
im Kt. Aargau, es betrifft die Stellung
der aargauischen Mitglieder des Domka-
pitelS.

Durch Zuschrift vom 22. September
abhin „kündet" Ihre hohe Behörde den

hochwürdigen aargauischen Mitgliedern des

Domkapitels ihre Stellung als Domherren
des Bisthums Basel und dem residirenden

Domherren Hochw. Hr. Mettauer auch

seine Präbende, da der Kanton Aargau
aus dem Bisthumsverbande austreten werde.

Durch diesen ernstwichtigen, folgenreichen

Schritt wird zunächst das wiederhergestellte

Bisthum Basel, wie dasselbe auf der

Uebereinkunft zwischen dem hl. Stuhle und
den hohen Diözesanständen im Allgemeinen
(26. März 1828) und der Uebereinkunft
zwischen dem hl. Stuhle und dem hohen
Stande Aargau im Besondern (2. Dez.
1828) beruht, in seiner Existenz bedroht
und wenigstens der Kanton Aargau ein-

seitig davon losgerissen. Es ist die Wie-
derherstellung des Bisthums Basel vom

Jahre 1828 ein mühsam, unter Kämpfen
und schwierigen Verhandlungen errungenes
Werk des Friedens und gesetzlichen Ord-

nung zwischen Staat und Kirche in der

schweiz. Eidgenossenschaft; es gründet sich

dieselbe auf eine Uebereinkunft von sieben

Ständen der Eidgenossenschaft mit dem hl.
Stuhle. Wenn aber nun einer der hohen

Contrahenteu einseitig sich von der Ueber-

einkunft lossagt, ohne Verhandlungen mit
dem hl. Stuhle, ohne weitere Regelung
mit demselben und den übrigen Diöcesan-
ständen über die kirchlichen Verhältnisse, so

ist ein erster folgenwichtiger Schritt gethan

zur gewaltsamen Zerstörung des Bisthums
Basel und überhaupt zur Auflösung der

katholisch-kirchlichen Verhältnisse der Eidge-
nossenschaft. Das Domkapitel von Basel,
in seiner bis jetzt von allen Diöeesanstän-
den anerkannten amtlichen Stellung erachtet
es daher als ernste Pflicht, Ihre hohe

Behörde auf alle Folgen dieses Schrittes
aufmerksam zu machen, alle Verantwort-
lichkeit, sowohl in Bezug auf die Veran-
lassung als die Folgen dieser Losreißung
vom Bisthum Basel, mit dem Bewußtsein

treu erfüllter Pflicht gegen Kirche und

Staat einstimmig abzuweisen und feierlich
Verwahrung dagegen einzulegen.

Das Domkapitel hat eine zweite Pflicht
zu erfüllen gegenüber der katholischen Geist-
lichkeit und den: katholischen Volke des

KantonS Aargau. Durch die Lostrennung
des hohen Standes Aargau vom Bisthum
Basel wird die amtliche Verbindung der

aargauischen Katholiken mit der gesummten
katholischen Kirche und ihren rechtmäßigen
geistlichen Obern aufgehoben. Die Ka-
tholikeu des Aargaus aber und ihre Geist-
lichkeit, die der Einheit der katholischen

Kirche und ihrem rechtmäßigen geistlichen
Obern treu bleiben wollen, werden in die

Nothwendigkeit versetzt, trotz der Lostren-

nung und den staatlichen Verordnungen
den Verband mit der einheitlichen kathol.
Kirche festzuhalten. Wir wissen nicht, ob

die hohen Behörde» des Kantons Aargau,
in Anerkennung der Gewissens- und Cult-
sreiheit in der schweiz. Eidgenossenschaft,

in Würdigung der religiösen Ueberzeugung
der Bürger und Einwohner des Kantons
diesen Verband mit ihrer Kirche den Ge-
meinden und der katholischen Geistlichkeit
freigeben werden; oder ob es den Katho-
liken des Kantons Aargau verboten sein

wird, ihre Einheit mit der kathol. Kirche
im offenen Verkehr mit ihren geistlichen
Obern zu bethätigen. Aber wir haben
die Pflicht in unserer amtlichen Stellung,
als Domkapitel des Bisthums Basel, für
die Rechte der Katholiken des Kantons
Aargau einzutreten und überweisen die

Verantwortlichkeit für alle Verwirrung in
den religiösen Zuständen des Landes, für
alle Störungen des Friedens, für alle
schlimmen Folgen auf die so nothwendige
Eintracht und die Wohlfahrt in Familien,
in Gemeinden und im Staate dieser amt-
lichen Lostrennung vom Verbände mit der

katholischen Einheit.

Endlich, hochgeachtete HH. gestatten Sie
uns. ein Wort für unsere Hochwürdigen
HH. Kollegen im Domkapitel, die HH.
Mettauer, Frei und Huber. Seit Jahren
sind wir mit den Hochw. Herren vereint

thätig nach unserm besten Wissen und Ge-
wissen für das Wohl und den Frieden in
der Diözese Basel; seit Jahren achten und

schätzen wir sie als hochverdiente Männer
um Kirche und Vaterland, wie ihnen diese

Anerkennung und Achtung auch vielfach von
den staatlichen Behörden ausgesprochen
worden ist. Und nun sollen die um ihren
Kanton so verdienten Männer, ohne daß

sie irgend einen Grund dazu gegeben, aus-
geschieden werden aus ihrer amtlichen Stel-
lung, zu welcher sie durch Anerkennung
von Seite Ihrer hohen Behörde gelangt
sind? Wir verwenden uns insbesonders

für den residirenden Domherren, Hochw.



564

Hr. Mettauer, der als Lehrer, Schulin-
spektor, Seelsorger, Official und Domka-

pitnlar dem Kanton Aargau seit mehr als

vierzig Jahren die ersprießlichsten Dienste
geleistet hat. — Wir können und dürfen
nicht annehmen, daß der bald siebenzig-

jährige ehrwürdige Mann nach großen
Verdiensten um den Kanton Aargan ohne
alle Subsistenzmittel für seine Zukunft sei-

ncr Stellung enthoben werden soll und

appelliren an Ihre Gerechtigkeit und Hu-
manitat. —

Indem wir, hochgeachtete HH., noch

einmal unsere dringenden Vorstellungen

gegen die Lostrennung des Kantons Aar-
gan vom Bisthnm Basel und gegen alle

nachtheiligen Folgen dieses Schrittes wie-
derholen, geHarren wir hochachtungsvoll

Im Namen des gesammten Domkapitels
der Diözese Basel

Solotßurn, 16. Nov. 1874.

(Unterschriften.)

Zuschrift der aarijanischen Tom-
her, en

an die Pegierung und den Großen
HtatH des Kantons Aargau.

Hockgeachteter Herr Präsident!
Hochgeachtete Herren!

Mit Schreiben vom 22, abhin machen

Sie uns die offizielle Anzeige, daß der
Kan'.on Aargau gemäß dem Beschlusse

vom 28. Mai 1878 aus dem Verbände
des Visth ms Basel austreten werde.
Sie erkläre» uns daher aus den 31.Dez.
1874 unseres Amtes als Domherrn und
der damit verbundenen Präbende enthoben
und künden uns ans diesen Zeitpunkt un-
>ere Besoldungen.

Laut dem kanonischen Rechte sind die

Kanonikate an den bstchöfffchen Katbedra-
len kirchliche Bemfizien, deren Inhaber
auf Lebenszeit in ihr Amt eingesetzt wer
den. So war es, seitdem die Domkapi-
tel, hervorgegangen aus den bischöflichen

Piesbyierien der alten Kirche, Bestand

haben; so ist es ausgeip>octren von allen

Kirchenrechislehre », festgehalten in allen

Conveniionen des hl Stuhles mit wett-

lichen Regierungen bis a>ff den heutigen

Tag. Auch die Convention zwischen dem

hl. Stuhl und dem boben Stande Aargau

zum Anschluß an das reovganifine Bis.
thum Basel (2. Dezember 18.8) stützt

sich aus diese allgemeine kanonische Rechts-

bestiinmung, urn so mehr, da die aar-
gauischen Domherren nicht von ihrer Re-

gierung, sondern vom Diözesanbischos er-

nannt werden.

Nur der Bischof kann, und zwar in
Folge eines kanonischen Prozesses, einem

rechtmäßig instituirten Inhaber seinBene-
fizium entziehen, nicht aber eine Staats-
behörde einen solchen ohne Beweis seiner

Schuld, ohne jede Schadloshaltung seiner
Präbende entsetzen.

Wenn dann der hohe Regierungsrath
die Amtsaufkündung der drei aargauischen
Domherren mit der beabsichtigten Los-
trennung des Kantons Aargau vom Bis-
thnm Basel motivirt, so glauben wir,
wie das gesammte basel'sche Domkapitel,
unsere pflichtgemäße Verwahrung dagegen
aussprechen'zu müssen, gegenüber einer
einseitigen Lossagung von dem feierlich ab

geschlossenen Vertrage mit dem hl. Stuhle
und mit den übrigen boben Diözesanstän-
den, gegenüber der Losreißung des katho-
lischen Volkes im Kanton Aargau von
dein amtlichen Verbände mit seinen kirch-
lichen Obern und somit von der Einheit
der katholischen Kirche, gegenüber all den

verderblichen Folgen der Beeinträchtigung
der in der Eidgenossenschaft garantirten
Religions- und Gewissensfreiheit, für die

Eintracht und das Wohl des KantonS
Aargau:

In diesem Sinne müssen wir uns gegen
die Auskündung unseres Amtes und unserer
Präbende als Domherren des Bisthnms
Basel, so wie gegen die Entziehung unse-

rer aus katholischem Kirchengut herflietzen-
den Besoldung Pflichtgen.äß verwahren
und jede Verantwortlichkeit der Folgen,
die aus einem solchen Beschlusse Ihrer
hohen Behörde hervorgehen würden, von
uns abweisen. Wir ttmn dies mit dem

Bewußtsein treu erfüllter Pflicht gegen
Kirche und Staat und mit der Krklä-
rung, daß wir nnö durch unser Gewissen
der katholischen Kirche und insbesonders
dem katholischen Volke des Aargaus als
rechtmäßige Vertreter seiner kirchlichen
Interessen und als Domherren des Bis-,
thums Basel gebunden erachten, so lange
die kirchlichen Verhältnisse nicht du>ch ge-
meinschaftlicke Verträge zwischen Kirche
und Staat anders geordnet sind, und daß
wir fortfahren werden, unsere diessallsigen
Pflichten sowohl gegen den Staat als
gegen die Kirche treu zu erfüllen.

Jnoem wir Sie. hochgeachtete Herren,
unserer vollkommenen Hochachtung ver-
sickern, geHarren wir mit aller Ergeben
heit.

Solothurn, den 23. Nov. 1874.
Die Domherren des Kt. Aargan:

K. Met tauer, residirender Domherr.
H. Frei, Propst in Baden.

I. Huber, Propst in Zurzach.

Die Berftfsunfl der chrißkatho-
lischen Kirche in der Schweiz.

in.
Der Bischof.

Da die „freisinnigen Katholiken" die

Wiederherstellung der katholischen Kirche
in der Schweiz in ihrer ursprünglichen
Reinheit auf n a t i o n a l e r Gru nd-
läge, somit eigentlich eine National-
k i r ch e, anstreben, steht natürlich in ihrer
Kirchenverfassung vom römischen Papste
kein Wort. Ueber die geschichtliche
Thatsache, daß von der apostolischen
Zeit an durch alle Jahrhunderte hinab bis
auf die Gegenwart in stetiger Succession
258 Päpste das oberste Hirtenamt über
die eine und g e s a m m t e katholische
Kirche verwaltet haben, setzen sie sich mit
vornehmem Stillschweigen hinweg; sie ver-
mögen nach ihrer bewunderungswürdigen
Logik eine katholische Kirche ohne Papst
zu construiren. Allein um den katboli-
scben Schein »och in etwas zu retten, muß
ihre Kirche der Zukunft wenigstens einen
Bischof haben. Um das Bild eines

Bischofs der „freisinnigen Katholiken"
möglichst getreu darstellen zu können und
um uns nickt den Vorwurf der Entstellung
zuzustehen, führen wir die bezüglichen Pa-
ragrapben der Verfassung vollständig an
und lassen auch im Nachfolgenden dem

Verfasser des „Berichtes" selbst das Wort.
Die Bestimmungen über den Bischof

laute»! „8 2,1. Der Bischof hat innerhalb
der durch diese Verfassung gezogenen Gren-
zen alle Rechte und Pflichten, welche nach

christkatholischem Begriffe dem Episkopate
beigelegt werden I 22. Sofort nach
Annahme der Wahl legt der Gewählte
vor der S y n o d e, beziehungsweise vor
seinen Wählern oder ihren Vertretern
das feierliche Gelöbniß gewissenhafter
Pflichterfüllung ab, dessen wörtlicher In-
halt durch eine besondere Verordnung der
Synode bestimmt werden soll. 8 23.
Ueber die Wahl von Hülisbischöfen und
deren Befugnisse wird die Synode zu ge-
eigneter Zeit eine Schlnßnahme treffen.
8 24. Der Bischof kann wegen Verletzung
seiner Pflichten seines Amtes entletzt wer-
den. Vorbebalten bleiben auch biebei die

staatlichen Gesetze und Verordnungen. 8 25.
Bei Erledigung des bischöflichen Amtes
besorgt ein Hülfsbischof oder in Ermang-
lung eines solwen ein anderer vom Sy-
nodalrath bezeichneter Priester die Funk-
tionen eines Bisthumsverwesers."

Der „Bericht" findet es indessen noch

gerathen, die Beibehaltung deS Episkopates
gegenüber den Gegnern dieser Institution
mit Gründen „prinzipieller Natur" und
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mit solchen „der Zweckmäßigkeit" zu recht-

fertigen. Die aufgeführte» „prinzipiellen"
Gründe sind aber gar eigenthümlicher Art.
Es werden einige Seiten mit Phrasen an-
gefüllt, auS denen wir keinen einzigen

eigentlich „prinzipiellen" Grund haben

herausfinden können. Die Hauptkrast
scheint der „Bericht" in die Worte des

deutschen freisinnigen Bischofs zu le-

gen, die er bei Uebernahme seiner Würde

gesprochen. Es soll sich wohl daraus er.

geben, wie tiefsinnig, gründlich und genial
der deutsche „Gelehrte" seine bischöfliche

Mission auffaßt. Es steht zu lesen in
den Motiven des „Berichtes" S. ill und
32 : „Im Jahre 1873 wurde einem ka-

tholischen Priester und Gelehrten Deutsch

lauds, dessen Name in den Schweizer-
stäolen, wo freisinnige Katholiken wohnen,
einen guten Klang hat, durch CleruS und

Volk die bischöfliche Würde übertragen,
die er mit den Worten angetreten hat:
„Ein Wahn wäre es, zu denken, es sei

des bischöflichen Amtes, göttliche
E i g e n s ch a f t e u auf Erden zu re-
präsentireu, kraft eines unaufhörlicken
Wunders an der Person. Es ist daS

biscköfliche Amt kein persönliches Privi-
legium zur Bevorzugung weniger Auser-
wählte», sondern ein Dienst für die
Gläubigen. Es ist des bischöflichen

Amtes, die Religion Jesu Christi, d. h.
daS Reich des Lichtes und der Liebe im
Geiste und Herzen der Gläubigen zur
Herrschaft zu bringen."" Der deutsche

christkaiholische Bischof wendet sich auch in
seinem ersten Hirtenbriefe gegen die
Halben, „„die zur Rechten und zur
Linken unseres Weges hindernd stehen und

von welchen die Einen uns zurufen:
„„Jhv gehet uns vielleicht zu weit!""
und den Andern: „„Ihr gehet unS viel-
leicht nicht weit genug!"" Diesen ant-
wertet er: „„Wir werden gehen,
so weit uns der Geist Jesu Christi sichren

wird-und nicht weiter!"" Das geschieht

dann freilich ohne „ein Wunder an der

Person"

Es werden neben den „prinzipiellen"
Gründen sür Beibehaltung des Bischofs

noch solche „der Zweckmäßigkeit" aufge-

führt. Es ist dieser die praktisch noth-
wendige Weihegewalt des Bischofs und die

durch ihn hergestellte Einheit des kirch-

lichen Lebens. „Nach einer feststehenden

Regel (sonst „nach Nichts?") der katho-

lischen Kirche werden die Sakramente der

Priesterweibe und der Firmung nur von
den Bischöfen ertheilt; es gehört die

Spendung dieser Sakramente zu den re-

gelmäßigen Attributen der bischöflichen

Weihegewalt." Bisher mußten nun in

Ermanglung eines eigenen Bischofs die

freisinnigen Priesteramlskandidaten durch

einen a »ständischen Inhaber der

Bischofswürde geweiht und ordinirt wer-
den. Der „Bericht" hält solches für einen

Uebelstand und spricht dabei eine Erwar-
tung auS, über welche „ältere" freisinnige
Priester erstaunt sein werdeu. Er sagt
S. 34 : „Bei aller Hochachtung und
Freundschaft, die wir für den gegenwär-
tigeu Bischof der deutschen Altkatholikeu
h aen, halten wir es von nicht unter-
schätzendem Werthe sür unsere vaterlän-
dische Geistlickkeit, wenn sie von einem
in den Sitten deS Landes aufgewachseneu
und mit dem Geiste seiner Institutionen
vertrauten Priester ihre praktische Aus-
bildung und Weihe empfängt. Die An-
Wesenheit eines schweizerischer, liberal ge-
sinnten Bischofs wird auch sicherlich nicht

nur die Jugend deS Lautes mehrI und

mehr ermuntern, den so schwierigen geist-
lichen Beruf zu ergreifen, sondern auch
die ältern freisinnigen P rie -

st e r, die bis dahin mit einem offenen

Anschluß an unsere Sache zurückgehalten
haben, viel eher mit dem Muthe der
frischen T h a t erfüllen und ihnen
den entscheideuden Schritt wesentlich er-
leichtern." Es bedarf wirklich sür einen

„ältern" Priester „des Muthes der fri-
scheu That", wenn er seiner Kirche die

Treue, seinem Bischof den Priestereid
breche» soll!

Noch ergötzlicher ist der zweite Zweck-

mäßigkeitSgrund, den der „Bericht" für
Beibehaltung des bischöflichen Amtes au
führt; es erfordere nämlich die Herstellung
der nothwendigen Einheit einen Bischof.
Es heißt S. 35 : „Wir gehen absr noch
weiter und sagen: es ist die Ernennung
eineS Bischoss nachgerade zu einer Lebens-

frage sür unsere Sache geworden, so sehr,

als die Gründung einer Nationalkirche.
Es kann für den Bestand und das Wachs-
thun, einer Kirche nichts Verderblicheres
geben, als daS „„Marschiren in aufge-
löster Ordnung,"" d. h. der Mangel an
festem, compaktem Zusammengehen. Es
ist dieses um so mehr der Fall, wenn
die betreffende Kirche im Kampfe gegen
einen mächtigen, hinter Jahrhunderte alten
Wällen verschanzten Feind sich ihre
Stellung Schritt sür Schritt erringen muß.
Einem solchen Feind gegenüber darf nicht
Jeder auf seine eigene Faust operiren,
sollen nicht Alle zu Grunde gehen. Wir
haben hier jene in letzter Zeit ausgetretenen
Pastoral-Willkürlichkeiten im Äuge, die

Niemand einen Vortheil gebracht haben,
als höchstens unsern Gegnern, welche froh-
lockend auf die Uneinigkeit im Lager der

Altkatholiken hinwiesen. Solche „Frei-
heilen" können innerhalb einer lebens-
starken Gemeinschaft nicht bestehen, außer
in untergeordneten und unwesentlichen

Dingen; sonst sind sie das zersetzende Gift,
das im gesunden Marke deS Körpers nagt.
Der Nationalsynode wird es inskünftig
zukommen, die in Cultus und Disciplin
festzuhaltenden Normen aufzustellen und
des B i s ch o f s S o r ge wird es sein,

über die Einheit deS kirchlichen Lebens nach

der von der Nationalsynode aufgestellten
Richtschnur zu wachen. So erscheint uns
auch in dieser Richtung die Gegenwart
eineS Bischofs in unserer Kirche in so

hoben, Grade z w e ck nr ä ß i g zu sein

daß wir ohne dieselbe an der Erreichung
des Zweckes unserer Gemeinschaft von
vorneherein verzweifeln müßten."

Aus den bisherigen Züge» läßt sick

unschwer das Bild eineS Bischofs zusam-
mensetzen, wie ihn die „freisinnigen Ka-
tboliken" habe» wollen. Diesem

Bilde fehlt aber zu einem recktmäßi-
g e n katholischen Bischof eigentlich Alles,
außer — die Anerkennung von Seile des

Staates. Es fehlt ihm die wahre amt-
liche Sendung, daher auch die Lehr-, Weihe-
und RegierungSgewalt. Es fehlt ihm die

kirchliche Autorität und es muß ihm folge-
richtig fehlen das Vertrauen seiner „Gläu-
bigcn." Wie dieser Figur gegenüber ein

wahrer Bischof der katholischen Kirche,
welche die Reformkatholiken in ihrer ur-
sprünglichen Reinheit wiederherstellen wol-
len, sich darstellt, werden wir zeigen.

(Fortsetzung folgt.)

Die Polittk Bern's.

Unter diesem Titel bringt das „Pays"
bezüglich der zwei auch von uns schon be-

sprockenen Großrathsbeschlüsse vom 3. Dez.

(Altkatholische Synode und Besoldung der

StaatSpastoren) einen vortrefflichen Ar-
tikel, dem wir folgende Stelle entheben:

Diese zwei Beschlüsse eröffnen dem

Staatskatholizisrnus eine Perspektive rein-

ster Glückseligkeit: der römische Katholi-

zisnrus niedergedonnert, seine Vertheidiger

kampfunfähig gemacht, die Synodalma-

schirre in regelrechter Funktion und ein

reich bezahltes Pastoreirthum!

Wohlan, freut euch! Uns aber, waS

kann das schaden? Werden uns die zwei

GesetzcSprojekte auch nur einen einzigen

Gläubigen nehmen? Werden sie dem

Schisma einen Solchen verschaffen? Kei-

neswegs. Trotz alledem werden unsere

Kräfte um's Zehnfache denen unserer Geg-

»er überlegen sei»; trotz alledem wird das

katholische Volk bei allen Wahlen, an

welchen es sich betheiligen mag, den Sieg
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davontragen; trotz alledem wird der neue

Rauschgold-Klerus unter der öffentlichen

Verachtung erdrückt bleiben; trotz allekem

wird der Staat auch keinen Schritt der

Lösung der jurassischen Frage naher ge-

kommen sein.

Betrachten wir ein wenig die Sachlage.
Seitdem sich Bern, durch das Gesetz

über die Organisation des Kultus, die

Hände gebunden hat, ist das Verhältniß
zwischen ihm und uns ein überaus klares

geworden. Bern hat das Schisma in

unserm Kantone organistrt. Bon da an

hatten die Jurassier nur noch eine Wahl:
Annahme des neuen Kultus, oder Treue

an der alten Kirche, in der sie geboren

wurden. Der Erfolg hat die Wahl der

Jurassier kund gethan: auf 1405 Wäh
ler, die sich für das Schisma erklärt,
haben fast 11,000 ihre Treue an die

Kirche bezeigt; von 60,000 Katholiken
gehören wenigstens 55,000 Katholiken

zu uns!

Trotz dieser fürchterlichen Lektion wollen

heute die bernerischen Protestanten den

Kampf fortsetzen. Statt das verunglückte

Gewächs (den Altkatholizismus) verdor-

ren und von selbst abfallen zu lassen,

suchen sie es mit trügerischem Wärme-

strahl zu beleben; sie galvanisiren das Ca-

daver ihrer Kirche, bis es ihnen gelingt,
demselben ein Scheinleben einzuhauchen.

Das ist die Bedeutung dieser beiden

Gesetzesprojekte, welche die Organisation
des Schisma's vollenden sollen.

Was bekümmern uns diese Projekte?

Welche Veränderung werden sie in un-

serm bisherigen Kultus, oder in dem uns

aufgedrängten hervorbringen? War denn

der altkalholische Klerus nicht vorher
schon eben so gut bezahlt wie nach diesen

Gesetzen? War denn die „Synode" nicht

schon von Anfang an beschlossen? Ob
dies neue Räderwerk laufe oder nicht,

was macht uns das? Die Mitglieder
der Synode sind für uns Fremdlinge,

ihre Beschlüsse berühren uns nicht. Sollte
und das verhindern, Katholiken zu blei-

ben? Die Kultusfreiheit, anerkannt durch

den Buudesrath und zugestanden durch

Hewu Bedenheimer in dem berüchtigten

Conciliabulum zu Pruntrut vom letzten

Juni, sie bleibt dennoch in Kraft. Unsere

Scheunen werden nach wie vor die Schaa-

ren der Gläubigen zur Feier des GotteS-

dieustes beherbergen; und die Kirchen un-

serer Gegner werden nach wie vor leer

stehe». Die neuen Gesetze werden wir so

wenig anerkennen als das Gesetz über die

Organisation des Kultus: sie betreffe» die

Anhänger eines Glaubens, der nicht der

unsrige ist, und es niemals sein
wird!

Längst schon haben wir vorausgesagt,

was nun eingetroffen ist. Hätte sich die

Regierung unsere freimüthigen Mitthei-

lungen zu Nutzen gemacht, so müßte sie

heute der Schweiz nicht d a S l ä ch e r-

liche Schauspiel einer protcstan-
tischen Versammlung, welche eine ka

tholische Kirche gründet und urganisirt,
darbieten!! — Vor mehr als einem

Jahre schon haben wir's gesagt; ihr könnt

Pfarrer nach eurem Geschmack wählen,

und diejenigen, welche euch zuwider sind,

verjagen; ihr könnt uns die Kirchen zu-

schließen, und die Güter, welche der kirch-

lichtrcuen Majorität angehören, einem

winzigen Häuflein von Staatskatholiken

überliefern: diese Ausschreitungen werden

viele Herzen tief verwunden, aber keine
einzige Ueberzeugung wan-
kend machen!

Und abermals haben wir gesagt: ihr
könnt, weil ihr denn doch die Gewalt in

Händen habt, das ganze Jura militärisch

besetzen; ihr könnt dem Volke Beamte

anfzwingen, die es nicht will; ihr könnt

die Bürger massenhaft einkerkern; ihr
könnt auf die katholischen Priester Treib-

jagden veranstalten und sie auf Monate
und Jahre in die Verbannung schicken: —
damit werdet ihr den Katholiken beispiel-

lose Schwierigkeiten in Ausübung ihres

Kultus bereiten; sie werden dagegen in

ihren Rekursen, in ihren Zeitungen, in

ihren Versammlungen lauten Protest er-

hebe», aber — keinen Einzigen
werdet ihr damit für euere
Partei gewinnen!

Alles, was geschehen konnte, ist gesche-

hen. Das jammervolle Bild der Verfol-

gung, das wir soeben entrollt — aber

auch das herrliche Bild unwandelbarer

Treue eines ganzen katholischen Volkes:

es ist zur Wahrheit geworden! Ja, das

Schisma zählt unter seinen Anhängern
die Gleichgültigen, die Freidenker, die Re-

formfreunde und Alle jene, die schon längst

mit der Religion und der Moral zerfal-
len waren, — aber keinen, keinen
Einzigen, der vormals in Gesinnung
und That der katholischen Kirche aufrich-

tig ergeben war. Jene mögt ibr organi-
siren, mit Kirchengesetzcn einwindeln und

mit Synoden ausstafsiren: das macht sie

nicht besser und nicht schlechter; ihre Ue-

berzeugungen, die null sind, werden dabei

nichts verlieren, und ihre Frömmigkeit,
welche ihren religiöse» Ueberzeugungen

conform ist, wird dabei nichts gewinnen.
AllcS mögen sie sein, nur keine Gläubi-

gen; und die bernerische Staatssekte mag
alles sein, nur — keine Kirche.

Haben dies einmal die Protestanten des

alten Kantons ersaßt, dann werden sie

aufhören, in Kirchengesetzgebung zu ma-
chen zu Gunsten der Ungläubigen und

zum Spotte der Katholiken, welche zu-
schauen, wie der Staat in verzehrender

Thätigkeit sich abmüht, ein Nichts
zu organi siren! —

«
Kerr Dekan und Ufarr-

Westgnat Hhurnyerr

Der Verewigte wurde 1806 d. 8. Sept.
in Widnau von frommen aber armen

Eltern geboren. Diese konnten ihm nichts

hinterlassen als eine fromme Erziehung,

strenge Lebensweise und jene entschiedene

Treue und Anhänglichkeit an die kathol.

Kirche, welche dem katholischen Volke des

Rheinthales eigen ist.

Der damalige Pfarrer von Widnau gab

dem talentvollen Knaben den ersten Unter-

richt im Latein. Aus diesem Vorberei-

tungskurs ging er 1823 nach Luzern, wo

er unter vielen Entbehrungen die Gymna-

sialstudien mit Auszeichnung vollendete. Im
Herbste 1827 ging er an die neuerrichtete

Universität München, wo er mit gleicher

Auszeichnung unter Bader, Schelling, Gör-

res der Philosophie und unter Döllinger,

Allioli der Theologie sich widmete. Schon

damals zog er durch sein Rednertalent bei

verschiedenen Anlässen die Aufmerksamkeit

der Professoren und Mitschüler auf sich.

Nachdem er 1832 noch kurze Zeit auf der

Universität Heidelberg Rechtswissenschaft

studirt hatte, kehrte er heim, um sein Glück
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als Rechtsanwalt zu versuchen. Allein
dieser Beruf sagte ihm nicht zu; unter

Berathung seines Jugendfreundes, des ge-

genwärtigen Hochwst. Bischofes von St.
Gallen kehrte er zum ehevorigen Lebensbe-

ruf zurück. Nachdem er 1833 das Prie-
sterseminar durchgemacht und vom Fürst-

bischof Karl Rudolf zum Priester geweiht

worden war, feierte er im gleichen Jahre
seine erste hl. Messe. In verschiedenen

Pfarreien hat er seine Wirksamkeit mit

kirchlicher Treue, mit unermüdetem Fleiße

nud ausgezeichneter Begabung entfaltet.

Schon 1835 wurde er als Pfarrer nach

Au gewählt; von hier wurde er 2 Jahre

später an die Pfarrstelle von Gommiswald

berufen; 1834 übernahm er die große

Pfarrei Kirchberg. Hier war der Höhe-

Punkt seines Lebens, wo die Vollkraft sei-

nes Geistes sich am schönsten entfaltete.

Er ward Dekan des Capitels; kam in den

Großen Rath, in den Administrations- und

Erziehungsrath. In all diesen Stellungen

erhob er seine Stimme unerschrocken und

meisterhaft, so oft es galt, die Rechte der

Kirche und des katholischen Volkes zu be-

schützen.

Im Jahre 1855 ward er auf die Psar-

rei Altstätten berufen, wo er segensreich

wirkte, bis ein sich immer mehr ausbilden-

des Nervenleiden ihn nöthigte, die Pfarr-
stelle aufzugeben im Herbste 1869. Seine

Zurückgezogenheit wußte der Hochw. Pfarr-

Résignât anf's Beste zu verwenden, nm

durch Gebet und Betrachtung sich Priester-

würdig auf die Ewigkeit vorzubereiten. Die
Leiden der letzten Jahre waren mannigfal-

tig und schwer. Seine Füße waren wie

gestorben, daß er nur mehr Bett und

Sessel kannte; seine Augen schwach, daß

er nicht mehr lesen konnte. Zu diesen ge-

wöhnlichen Leiden kamen dann öfters auch

sonstige Leiden. Aber während dieser Jahre

war er nicht bloß geduldig, sondern be-

wahrte seinen heitern Humor und wußte

mit den Besuchern zu scherzen. Obwohl

in letzter Zeit bedeutend abgeschwächt,

schien das Ende doch nicht so nahe zu sein.

Allein heftige Schmerzen und ein Fieber

rieben seine letzten Kräfte schnell auf.

Montag Abends 9 Uhr d. 39 November,

verschied er sanft im Herrn, um die Krone

der Gerechtigkeit in Empfang zu nehmen.

An seinem Leichenbegängnis; nahm der

Hochwst. Bischof und viele Geistliche An-

theil; die Theilnahme seiner ehemaligen

Pfarrkinder von Altstätten war eine über-

aus große. Das hat der Verewigte für
seine Treue gegen den Bischof und seine

Liebe zur Kirche verdient. U, I. v.

Die Ro ate-Aemter-
Korresp. aus Thnrgan.

Würde einer während der hl Advent-

zeit eine Runde durch jene Kirchen machen,

in denen die sog. Rorate-Aemter gehalten

werden, so würde er zweifelsohne eine

buntscheckige Liturgie finden; natürlich
AlleS uà m. v. Kl„ und doch sollte auch

hier volle kirchliche Einheit bestehen. Das
der Grund dieser Correspondenz, resp, der

Antwort auf die Frage: „Wann dürfe»

und wie sollen die Rorate-Aemter gehal-

ten werden?

Es versteht sich von selbst, daß unter

„Rorate" die erste marianische Votiv
Messe tompovo AUvsràs gilt.

Zur Beantwortung der gestellten Frage
setzen wir hieher eine Stelle aus Höf-

lingers »Nnimuls kituum» 8. eclitio.

Höflinger sagt puA. 162 :

»loloruri potsst Nissn votivn v. U.
V. tow wmpors Allvontus, ut in ?o-
louin, oxooptis solommoribus l'sstivi-
tutibus, soilioot in clupl. 1. et 2. ei.

vow. I. Lwventus st in clisbus tost,

llo L. N. V., czuunclo à duo lit oklî-

oium, äummoäo eunwtur sins » 8z-m-

dolo» stinmsi Älissn oovurous illucl

oxiAut st solum eum -Eloriu» in su-

bntis ot inà voluvnm osusckoni L.
U. V. non ommissn wmou'Uissn von-
vontunli (8. k. (i. 22. 4mA. 1744).
vnoo untern iVIissu «Hormis» stsi so-

leniniter eslebretni- ot eum populi eon-

oursu, uänuillsrumlu non ost emâ'à

/»-o >'S A?-««« vol pro pukiieu euusu,

soll trukori ctumtuxut potorit ut mee-a

r/eîioà'o (8. iì. 9. 29. llnn. 1732)

proinclo euntunilu erit sino 8^wboio

st, 8ndnto àbusijuo inkrn tletuv. K

U. V. oxooptis, otiurn sino Etoiiu, so-

oumlum 8. k. 9. 18. ?sb 1794.

lìsovsm clies unis àtiv. vom. sunt

privilöAinti, ubi nllost oonsuotuclo ot

ooneursus, in quibus quoticlio etium

in lliobus solomnibus unionm Nissnm

ountaro votivum solownem eum
et A'öcko non noAutur, cpmmvis in ipsis
ooourrnt ?ost. 8. llVomcs ^.p. et vo-
minien 3. 4. Allvontus. vxeipo ciiom

?ost. iZxspootntionis vnrtus v. U. V...
Ans Obigem folgt:
1. Rorate Aemter dürfen geHallen wer-

den während der g a n zen Advent;*)
ausgenommen n. an den Festen l. und

2. Klasse; b. an den Festen Marien's,
wo das Offizium «is L. N. V. ist; o. am

ersten Advent-Sonntag. Selbst am Fest

des hl. Apost. Thomas und an der Vigil
von Weihnachten ist das Rorate-Amt ge-

stattet, wo es Gebrauch ist, vor Weih-

nachten als Novene Nissns votivus so-
iöllmos z» singen. Ob es für das Pri
vilegium nöthig sei, gerade alle 9 Tage

vor Weihnachten solche feierliche Aemter

zu halten, wollen wir nicht entscheiden.

Auch darüber sind wir nicht im Klaren,
ob einfache stille Rorate-Messen den ge-

sungenen gleichzuhalten seien; nach dem

Wortlaut des oben Angeführten scheint die

Frage eher verneinend beantwortet werden

zu Müssen.

2. Bei den Rorate-Aemtern wird das

Credo i m m e r weggelassen ; das Gloria
wird nur gesungen au den Sonntagen und

innert der Octav der unbcflekten Empfäng-
niß Marien's, und es ist hierin die St.
Gall'sche Rsgmlu vlsri zu korrigiren, die

statt dcS Samstages den Sonntag setzt.

In früheren Zeilen sind die Rorate ge-

wöhnlich immer mit Gloria und Credo

gehalten worden, weil man sie als Wssns
votivus sokemnes auffasste ; in der jün-
gern Zeit ab ist man mit Recht — viclo
St. Gall'sche «/wp?à 67s-,4. — von
dieser Auffassung abgegangen, gestützt auf
die Entscheidungen der Ritus Congregation
in Rom, die hier eben allein maßgebend

ist.

3. Bezüglich der Orationen kömmt als
1. sx missn, als 2. cko kosto ooour. als
3. cis torin, als 4. eventuell cls sim-
plioi, als 5. eventuell clo snnotissimo,
als letzte die vom bischöfl. Ordinariat vor-
geschriebene, gegenwärtig die oontim solris-

mn. Ist es nur clo su oder clo so, so

ch Selbst während der Oktav des Festes der

unbefleckten Empfängniß Mariens.
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wäre streng genommen als 3. die orutin
<is 8. Kpiritu zn machen.

4. Ob die Rorale mit Aussetzung des

Luinztissimi zn halten, ob in Ciborium
oder Monstranz, das hängt von der bi-

schöflichen Verordnung ab; es muß aber

da doch hin und wieder etwas eigenmächtig

verfahren worden sein, sonst könnte im

gleichen BiSthnm, ja selbst im gleichen

Kanton nicht so viel Variation eristiren.

5. Bei der Präfation ist das »in vs-
nörntions» einzuschalten, außer während

der Dotnv. Im. Lonesp. Ist ein Gloria,
so wird das Its missg. sst, sonst aber

IZsnsclioumus Domino gesungen und letz-

teres wohl am besten nach der Melodie

des »Its misLN sst« ds Lsà.
Wenn allsonst die Nissm votives pri-

vntkk im Ferialton gesungen werden, so

findet das ans die Rorate nicht Anwen

dung, denn wenn sie auch nicht Uissw
solsmnss im liturgischen Sinne sind, so

werden sie doch »solsmnitsi'« gehalten.

Das unsere Grundsätze über die „Rorate" ;

wir sind bereit auf solidere Begründung

hin uns eines Bessern belehre» zn lassen.

Wochenbericht.

Schweiz. „Der Rekurs deS Bischofs

Lachat." Dei Erörterung über die ver-
tragsmäßige Begründung der Ab
setzung Tit. Msgr. Lachat's (siehe Nr. 49)
läßt die „allg. Schweizcrzeitung" tNr.
285, Beilage) eine Untersuchung über die

Frage folgen: ob die V Stände zwin-
gende Gründe gehabt hätten, von dem

im I 1828 geschaffenen Vertragsboden
zurückzutreten. Auch diese Frage wird,
wie jene, auS den besten Gründen v e r-
n c i n t.

Die V Stände, heißt es da, treiben

ein doppeltes Spiel: sie wollen nicht das

Wort haben, daß sie von den Verträgen
zurückgetreten seien, und dann holen sie

wieder ihre Hauplwaffen nicht auS den

Verträgen, sondern aus der Rüstkammer
der Staatsallmacht. Dem Bischof wer-
sen sie Vertragsbruch vor; wenn aber er
sich ans Verträge beruft, so behaupten

sie: sie seien durch keine Verträge gebun-

den; die Verträge seien nur ein „Waffen-
stillstand", welcher keinen rechtlichen Zu-
stand begründe. Seit der Proklamirnnz
der päpstlichen Unfehlbarkeit gebe eS keinen

gemeinsamen, von beiden Seiten aner-
kannten RechtSbcde» mehr. — Warum
berufen sie sich dennoch immer auf die

Verträge, anstatt schlechthin zu erklären:
seit dem 18. Juli 1879 können wir den

Vertrag von 1828 nicht mehr respektiren?
Es gebe, sagt der protestantische
Versasser des Artikels, Momente inr gei-
stigen Entwicklungsleben der Völker, wo
es Gewissenssache wird, gegen die Autori
tät der Menschcnsatzung sich aufzulehnen,
aber man müsse mit der größten Gewis-
senhasligkeit prüfen, ob hier wirklich der

Fall sei, wo es gilt, Gott mehr zu ge-

horchen, als den Menschen.*)

„Wie viel mehr müssen es sich Regie-

rnngen zur Pflicht machen, so lange
als nur immer möglich auf dem von ih-
neu selbst geschaffenen Boden des Rechts
und der Verträge zu bleiben und nicht

durch leichtfertiges Abweichen davon dem

Volke Aergerniß zu geben oder es gerade-

zu durch dieses schlechte Beispiel der Hint-
ansetzung von Vertrag und Recht unheil-
bar zu eorrumpiren. Da genügt eS nicht,
sich mit den wohlseilen Phrasen von Un-
Verträglichkeit des canonischen RechtS mit
der modernen Staatsidee über alles bis-
der Gültige hinwegzusetzen, und speziell

in unsrer Frage müßte durch das Un-
fehlbarkeilsdogma ein ganz anderer Noth-
stand in dem religiösen Leben des Volks

hervorgerufen worden sein, als das in
Wirklichkeit der Fall war. Nein, leicht-

fertiger Weise haben die fünf Diözesan-
stände den Konflikt heraufbeschworen, um
so leichtfertiger, als es zum größern Theil
protestantische Regierungen waren, welche

im Widerspruch mit den Wünschen des

katholische» Volkes, das sie vertreten, zu
diesen Maßregeln die Hand boten. Jetzt
erst, durch diese Maßregeln, ist ein Noth-
stand geschaffen worden, zumal im Ber-
ner Jura, und anstatt der Befreiung der

Gewissen eine Unterdrückung derselben ein-

getreten, wie sie in unserm Jahrhundert
fast unerhört ist."

Er beantwortet dann die Frage der

Gegner: ob der Staat den Differenzen
und dem Unwillen, welche durch das Un-
fehlbarkeitsdogma geschaffen worden seien,

ruhig hätte zuschauen sollen? — Nein,
der Staat brauchte sich nicht nachgibig
und schwach zu zeigen; wo immer sich ein

wahres Bedürfniß nach anderer Befriedn-

gung des religiösen Sinnes gezeigt, hätte
er auch diesem Bedürfniß in wahrhaft

Die katholische Kirche überläßt auch hierin
nicht den Einzelnen seinen schwankenden An-
sichten, sondern gibt ihm bestimmte Grundsätze

und in wichtigen Fragen den endgültigen Ent-
scheid darüber. Betreff der Unfehlbarkeitslehre
ist letzterer schon gegeben: daß nämlich durch

dieses Dogma nichts Neues, also auch

kein anderes Verhältniß von Kirche und Staat
aufgestellt wurde.

freisinniger Weise zu seinem Recht ver-
helfen sollen, sei es durch Bildung alt-
katholischer Gemeinden, sei eS durch An-
bahnung eines Arrangements über die

Kirchengüter. Dazu sei a ber noch

lange keine Veranlassung,
kein Anstoß aus dem Volk da-
gewesen. „Daß die Regierungen die-

se» Anstoß nicht abwartete», ja im Ge-

gentheil wider den Willen des Volkes so-

fort zum Aeußersten schritten, das war
ebenso unrecht als unklug,
und der unleidliche Zustand zumal im
Berner Jura ist der beste Beweis dafür."

„Eiu bei aller Entschiedenheit gerechtes

und billiges Vorgehen lag aber gar nicht

in der Absicht der fünf Tiözesanstände:
ihnen lag daran, einen unheilbaren Bruch
als Init ueeompli zn schaffen, damit in
den Bundesdehörden, vor welche die Sache

kommen mußte, von einer Remednr nn-
möglich die Rede sein könne, weil eine

solche sür die Regierungen der fünf Diö-
zesanstände geradezu eine Kabinetskrisis
herbeigeführt hätte, und sie wohl wußten,
daß man sie nicht werde fallen lassen,

wenn eS sich nur darum handle, zwischen

ihnen und denk Bischof zu tvählen. Die
Sache konnte nicht fehlen. Der Bundes-
rath, der zuerst den Rekurs zu entscheiden

hatte, verschanzte sich hinler formelle
Gründe: die Verträge von 1828 seien

von den Bundesdehörden nicht genehmigt,

ja geradezu ohne ihre Mitwirkung abge-
schlössen worden, es handle sich also hier
um einen Hausstreit der Kantone, in den

sich der Bund nicht zu mischen habe Wir
wollen nicht zu hart über diesen Beschluß

urtheilen, weil wir wohl einsehen, daß es

aus angeführten Gründen eine heikle Sache
und eben wegen ihres auf die Spitze ge-
tnebenen, zur politischen Existenzfrage für
die Regierungen gemachten Charakters
schwer war, unbefangen zu urtheilen. Aber

man kann nicht sagen, daß der Bescheid

des Bundesrathes überzeugende Kraft hat
und namentlich die Gründe, mit denen

das Begehren der Rekurrenten um Unter-
breitung des Absetzunzsbeschlusses unter
eine Volksabstimmung in Solorhurn um-
gangen wird, sind in keiner Weise besrie-

digend. Das Gleiche gilt sür die Argu-
mente deö Kommissionalberichls des Na-
tionalraths."

Am Schlüsse sagt der Verfasser noch:

„Das ist für jeden Schweizer, er mag
Protestant oder Katholik sein, schmerzlich,

das ganze Verfahren, dessen eines Glied
die Amtsenthebung des Bischofs ist, nicht
von dem Sinne religiöser Toleranz und

von der Idee der Gleichberechtigung ver-
schiedcner Glaubensbekenntnisse getragen

(Siehe Beiblätter.)
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ist, sondern Parteizwecken dienstbar ge-
macht ist. Bis jetzt ist denn auch nichts
gewonnen, als „eine Lage, aus der wie-
der in normale Geleise einzulenken un-
zweifelhaft seine Schwierigkeiten haben

wird", wie sich der Bericht der national-
räthlichen Commission sehr euphemistisch
ausdrückt."

Einen Ausweg weiß auch er nicht an-
zugeben. Wieder einlenken werde schwer

halten, weil es einer Niederlage ähnlich
sieht; ganz neu organistren werde Mühe
kosten, weil vo mVolk doch s chl ieß-
lich bedenklicher Widerstand
zu besorgen ist. —

W i r berufen uns auf das alte Sprich-
wort: Es ist erlaubt, gescheider zu wer-
den. Mischen sich die Regierungen nur
nicht in das Gebiet des Glaubens, der

freien Ueberzeugung ein, und die Prote-
stanten nicht in die kirchlichen Angelegen-
heilen der Katholiken. Wenn sie das g e-

than haben, so bringt es ihnen keine

Unehre, den Fehler zu bekennen, ihre Ueber-

eilung dem allgemeinen Frieden zu lieb

gut zu machen und die Gewissensfreiheit,
welche uns die Bundesverfassung zusichert,
thatsächlich in Kraft treten zu lassen. Wenn
die Katholiken dann ihrer Seits zu weit
gehen sollten (was gar nicht zu ersorgen
ist), so haben die Andern die Macht in
den Händen, um sie daran zu hindern.

— Der bernerische Hr. Pfarrer Bähler
reichte dem Nationalrath eine Verwahrung
der protestantiscken Geistlichen gegen ihre
ausnahmsweise Behandlung, resp, gegen
ihren prinzipiellen Ausschluß von der Füh-
rung der Civilstandsregister ein, mit 304
zustimmenden Unterschriften. Nebstdem
machte der liberal-theologische Verein des

Kantons Zürich eine eigene Eingabe an
die Bundesbehörden im gleichen Sinne;
Gleiches thaten auch viele waadtländische
Geistliche. Der Nakionalrath ging nicht
darauf ein und dekretirte den Ausschluß
mit 72 gegen 43 Stimmen. Die Frage
ist damit in Uebereinstimmung mit dem

Ständerath erledigt. — Das war voraus-
zusehen, und man kann nicht läugnen, daß
es eine Consequenz des aufgestellten Grund
satzcs ist. Es wird noch — wir wieder-
holen es — manch' Anderes und Wider-
wärtigeres für die Geistlichen beider Con-
fessionen und aller Nuancen kommen. Den
Spott, welchen ein Individuum über die
Geistlichen ausgoß, und das ihn begleitende
Gelächter der Herren Nationalräthe hätten
wir den Petenten gern erspart gesehen.

Es ist auch im Nationalrath und Stände-
rath schon genug Unsinn geschwatzt wor-
den; das würde den Herren gar oft de-

monstrirt werden, wenn tüchtige Geistliche
neben ihnen sitzen könnten; sie thaten dar-
um klug, dieselben auszuschließen.

Schweiz. Parität und Rcchtsgleich-
hcit! Im Bundespalast sitzen >34
Bundcs-Beamtete. Von diesen gehören
146 zur protestantiscken und nur
18 zur katholischen Konfesston.
Von den 18 katholisch getauften haben die

Meisten nur untergeordnete
Stellen und Keiner zählt zu den

Ultramontanen. Und doch setzt

die neue Bundesverfassung fest, daß es in
der Schweiz keine Vorrechte des Orts,
der Geburt, der Person oder der Familie
geben dürfte, und doch gibt es in der

Schweiz zirka 133,333 ultra m on-
ta ne Schweizerbürger, welcke das Vor-
recht besitzen, von den eidgenössischen Stel-
len im Bundespalast ausgeschlossen zu
sein.

WistHum HSaset.

Solothurn. Das „Echo" brachte zwei
treffende Artikel unter dem Titel: „Streif-
lichter", welche 1. in die parteiliche An-
Wendung der Gesetze über Prüfung und

Anstellung von Geistlichen und 2. in die

widerrechtliche Verwendung des kirchlichen

Vermögens (Schwächung des Diözesan-
fondes und Stipendien aus katholischen

Fonds an „ altkatholische" Theologen),
hineinleuchteten. Der „Landbot" versuchte
eine Widerlegung des ersten Vorwurses,
wurde aber gebührend heimgeschickt; über
den zweiten schwieg er wohlweislich. —
Auch aus hiesigem Kanton könnte man
leidige Beiträge zu dem Vcrzeichniß der

Skandale -und Unthaten der modernen

Culturperiode beibringen; ein trauriges
Register aus weitern Kreisen zählt das

„Ccho" in seiner „November-Rückschau"
auf.

Luzern. Der Kulturkampf treibt seine

Wellen auch in unsere sonst friedlichen
Marken hinein und wirft da und dort sei-

nen trüben Gischt in die Höhe.

Die Beichtgeschichte von Mariahilf, wo-
nach ein Kapuziner als Beichtvater
sittlich ungehörige Fragen an junge Mäd-
chen als Beichtkinder soll gestellt haben,
kann scheints noch nicht zur Ruhe kommen.
Es verlautet, daß eine zweite Untersuchung
darüber vorgenommen worden sei. Die
erste hat in der That so wenig Graviren-
des für den Pater herausgestellt, daß man
vielleicht deßwegen zum zweiten Mal unter-
suchen will. Aber was kann das am Ende
für eine Untersuchung geben? Zum Vor-
aus eine solche, welcher das erste Requisit

einer gerechten Justiz: das uuciiuiur et
uitsi'u punL abgeht. Beim Beichtvater
darf und kann man nicht untersuchen, denn
der darf nichts Positives über die VerHand-
lung im Beichtstuhl aussagen; und wenn
er noch so sehr im Stande wäre, alle ge-
stellten Fragen als nothwendig zu recht-
fertigen, er muß schweigen. Aber bei
den Kindern eine neue Untersuchung?!
Werden sie nach 2—3 Wochen noch wissen,
was genau gesagt worden? Werden sie

durch solch' wiederholtes Jnquiriren nicht
am Ende eingeschüchtert? Und dann, kön-

nen sie aufrichtige Angaben machen, ohne
verrathen zu müssen, was sie gebeichtet
haben. Sieht man denn nicht ein, wie
hier dem Gewissen der Kinder Gewalt an-
gethan und in ein Heiligthum hineinge-
griffen wird, das einer gewöhnlichen Unter-
suchnng verschlossen bleibt? Aber die

Herren sind ungeheuer eifrig im Punkte
der Sittlichkeit und weil in der Stadt und
bei den Erwachseneu in dieser Hinsicht
Alles in bester Ordnung ist, geht man an
die Kinder und schützt sie vor bösen Beicht-
Vätern!

Eine zweite Fehde spielt in Emmen.
Ist da ein Ziegler Weibel, der letztes Jahr
bei Anlaß der Taufe seines Kindes dem

Pfarrer die schriftliche Erklärung abgab,
daß er und seine Frau „Altkatholiken"
seien und somit der römisch - katholischen
Kirche nicht mehr angehören. Hierauf
erklärte ihm der Pfarrer, daß er ihn folge-
richtig aus dem Vcrzeichniß der Pfarrge-
nossen von Emmen gestrichen habe. Wie
ihm nun letzthin wieder ein Kind geboren
wird, läßt er es im Hause durch Pastor
Herzog in Ölten taufen, verlangt aber
doch die Eintragung ins „Taufbuch" von
Emmen; übrigens beharrt er auf seiner
letztjährigen Erklärung in Betreff seiner
Religion. Der Pfarrer verweigert nun
die Eintragung der Taufe, nicht aber der
Geburt, bis erwiesen sei, daß das Kind
getauft und gültig getauft sei. Jetzt
erhebt Hr. Weibel Klage, der Pfarrer
wolle sein Kind nicht eintragen und daß
er ihn aus der Liste der Pfarrangehörigen
von Emmen gestrichen habe.

Und da lamentiren die Zeitungen über
Pfaffendruck. Aber der Pfarrer hat offen-
bar Recht und der Hr. Weibel gekört
scheints zu jenen untraktablen Kindern,
welche, wenn man ihnen flötet, nicht tanzen,
und wenn ibnen Trauerlieder singt, nicht
weinen wollen. Er will Altkatholik und
doch mit aller Gewalt Pfarrangehöriger
von Emmen sein, und das geht einmal
nicht.

— (Brf. v. 8. Dezember.) Die heutige
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Feierlichkeit in der Jesuitenkirche war eine

sehr erhabene^ die Beleuchtung eine sehr

gelungene, die große Kirche konnte bei

Weitem nicht alle Andächtigen fassen. Die
ausgezeichnete Predigt hielt Herr Kanzler
Duret über Erbsünde, unbefleckte Empfang-
niß der seligsten Jungfrau, die katholische

Kirche als einzige Retterin in gegenwärtiger
geistiger und sozialer Bedrcingniß. Auch
die Musik trug viel zu der erhebenden

Feier bei.

— (Corresp.) Am 39. Nov. abhin

war das Comite der Priesterkonferenz in
Sursee versammelt. In Mitte der ehrw.
Väter Kapuziner und anderer Priester ge-

dachte man der Consecration unseres Hoch-

würdigsten Bischofes, der ehrenvollen An-
Wesenheit in Rom beim hl. Vater und

des Glückes der innigen Gemeinschaft
Beider. In wenig Worten brachte ein

Telegramm den Sinn dieser Gefühle nach

Rom, welches noch am gleichen Abend in
der Vis Lsuls (ldis.ru anlangte. Die
Antwort des folgenden Tages, brieflich
übermittelt, brachte den erhebenden Erwie-
derungs-Gruß: « ksyu svso grsiui plsi-
Lir st oollsàtà 1'sIgAi'srurlls disr
soir. Uss usmsi'silligà odàursux.
koms s.vt tou,jours Mrs st Nsitrssss
às toutss Iss salisss, tluis su ?sps,
Vissirs du (ldrist, uvus svous is vis.
dis, IX. su trss douus ssuts. lls dsuis
mss prôtrss tuisiss.»

Ain gleichen Tage hatte der verehrte

Oberhirte wieder die Ehre, den hl. Vater
auf seinem Gange durch die Vatican. Gärten

zu begleiten. Nicht nur für den Hochwst.

Bischof, sondern für uns Alle liegt in
dieser Ehre-Erweisung ein Trost, eine

Beruhigung, ja ein Unterpfand unserer

innigen Verbindung mit der hl. Mutter-
kirche auf Erden. —

Bern. Von Vielem, das zu melden

wäre, nur Weniges: 1. In der Debatte
über Aufstellung einer Synode für den

katholischen Jura äußerte sich R -R. Teu-

scher: Das Wölkchen „analog" (mit der

protestantischen Synode) gebe dem Großen
Rathe das Recht, auch eine katholische

Synode einzuführen, und diese müsse in
ihren Entschlüssen auch für innere An-
gelegenheiten der kathol. Kirche freigemacht

werden, z. B. für Vereinfachung
des Cultus, für Beseitigung
des Cölibates und der Ohren-
beichte. — Mit Verlaub: dazu ist der

Große Rath von Bern und die Synode,
die er aufstellt, sammt dem Kirchendirektor
Teuscher und andern ähnlichen Jntelligen-
zen viel zu klein. So weit ging man in
Preußen nicht; man machte sich dort zwar
verhaßt, doch nicht lächerlich und verächt-

lich wie in Bern. 2. Der gleiche selbige

Teuscher gab dabei die Zahl der „Altkatho-

liken" im Jura auf 20,090 an, nur et-

wa dreimal zu viel, wie ihm ein proke-
stantisches Blatt nachrechnet. 3. Das
„Vaterland" berichtet aus Viel Unglaub-
liches über den Plan, die aus milden Bei-
trägen gebaute katholische Kirche an die

Protestanten zu verschachern. Wenn das

wahr wird, so müßte dann der Besuch

vom 5. Okt. erwidert werden. » 8i vidsdss
àwsw, ouursdss sum so, - 4. Ueber das
Memorial des Skriblers Wyß von Burg-
dorf betreff Vorschlag eines eidgenössischen

Schulgesetzes (N. Zürcher-Ztg. Nr. 621
und 23) und seinen Salbadereien und
Lügen über den Katechismus unseres Hoch-
würdigsten Bischofs nur so viel: Wir
können nicht begreifen, daß jenes Blatt
solchen Quark aufnehmen mochte. 5. Ueber
die Zustände in der Hauptstadt, aus der,
wie Großraths-Präsident Zyro sagte, „Ver-
söhnung mit den Ideen äckter Religiosität,
Sittlichkeit und Humanität" in den Jura
ausgehen soll, lies den Auszug aus dem

„Amtsblatt" des Kantons Bern im ber-
nerischen „Jntelligenzblatt."

Bern. Bekanntermaßen wurde Herr
W u r st e mber g e r, Protestant von Bern,
als Redaktor der konservativen „Allgem.
Schweizer-Zeitung" in Basel verdrängt,
weil er zu ultramontanen-freundlich auf-
getreten. Derselbe kündet nun eine neue

Wochenschrift unter dem Titel: „Con-
s e rvative s C o r r e s p o n d e n z -

blatt für die Schweiz und das Aus-
land" an und spricht sich im Programm
über sein Verhältniß zum Ultramontains-
muS folgendermaßen aus:

„Sofern es sich in gegenwärtiger Zeit
noch darum handelte, daß der „Ultramon-
tanismus", oder besser gesagt die römisch-
katholische Hierarchie, sei es bei uns
oder anderswo, nach einer eigentlichen

weltlichen oder bürgerlichen
Obergewalt strebte, so würden wir uns
selbstverständlich entschieden dagegen aus-
sprechen. Allein der Radikalismus, der

es sehr gut versteht, seine eigene, ebenso

stramm diSziplinirte „Hierarchie", wie es

die katholische ist oder sein soll, in Be-

wegung zu setzen, um seinen Häuptern
jede nur erdenkliche Machtstellung zuzu-
sichern, hat ganz besonders in allerneuester

Zeit bei uns und anderwärts die Begriffe
des Publikums durch seine Phrasen und

Schlagwörter dergestalt in Verwirrung
gebracht, daß dasselbe kaum mehr zwischen
den schlechten Elementen und den Abusen,
die in der katholischen Kirche vorkommen
einerseits, und anderseits den Gesammt-
bevölkerungen, welche sich zu dieser Kirche
bekennen, und ein volles Recht dazu ha-
beu, zu unterscheiden vermag. Dadurch
ist aber, namentlich bei uns in der Schweiz,
sowie auch in Deutschland, eine feindselige

Spannung der Gemüther, und ein seit

langer Zeit nicht mehr gekannter Fana-
tismus und Haß auf beiden Seiten in's
Leben gerufen worden, der schon mehr als
nur den Keim einer allgemeinen Auflösung
aller bestehenden Verhältnisse in sich rrägt.
und der Wohlfahrt der Länder, wo ein

solcher Zwiespalt hervorgerufen wurde,
tiefe Wunden schlägt. Gegen jedes solche

verderbliche Streben wird sich das Blatt
ebenso entschieden aussprechen, als es über-
Haupt jede konfessionelle Vergewaltigung,
sie mag nun ausgehen von woher sie wolle,
verdammen wird, ohne daß es darum „mit
den U l t r a m o n t a n e n liebäugle", wie
dieses der Allg. Schweizer-Zeitung vielfach
selbst von sogenannt gut konservativ-prote-
stantischer Seite vorgeworfen worden ist.
Die Rechte der katholischen Bevölkerungen,
namentlich da wo die Administration der

Länder, denen sie angehören, in den Hän-
den von protestantischen Regierungen und
Beamten ist, müssen aber ebenso gewissen-

haft gewahrt werden, als wir Protestas-
ten verlangen, daß die katholischen Behör-
den dieselben achten, wo unsere Glaubens-
genossen unter solchen stehen. Das allein
ist Gerechtigkeit, und für diese,

„die ein Volk erhöhet", wird das Blatt
unentwegt in die Schranken treten."

Jura. Die Polizei schießt mit Rc-
volvcrn auf die Geistlichen! Letzte

Woche taufte Hr. Abbe Weber im
Laufcnthal ein Kind. Hr. Weber ist ein

junger, neugeweihter Priester, hat die

Protestation nicht unterzeichnet, er ist also
nicht erternirt und kann sich gesetzlich im
Jura aufhalten. Nichtsdestoweniger wollte
ihn der Polizeidiener verhaften und feuerte
einen Schuß auf denselben, der glücklicher
Weise fehl ging.

Ebenso stürzte in Büre der Polizei-
diener mit einem Revolver auf einen
Geistlichen, verhaftete ihn und hielt ihn
während der ganzen Nacht bei der streng-
sten Winterkälte auf dem Wachtposten
fest; am folgenden Morgen zeigte es sich,

daß der Verhaftete ein Pfarrer aus
Frankreich war, welchem also laut Gesetz
der Aufenthalt im Jura nicht verweigert
werden konnte und der daher von der

Revolver-Polizei wieder freigelassen werden

mußte.

Wir sind begierig, zu vernehmen, was
man im Bundespalast zu B e r n
hierzu sagt? Was man im Bundes-
Palast über solche B e r n e r - S t r e i ch e

denkt, das ist nicht schwer zu errathen;
was man aber hierin zu thun wagt,
das ist eine andere Frage.

— In Saignelegier läuft der Präfekt

Froidevaur Gefahr, von den Staats-
Pastoren exkommunizirt und von der Re-
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gierung suspensif, dezonirt und exilirt zu
werden. Warum? Die Frau Präfektin
hat ihm einen Sohn geboren und der

Präfekt ließ das Kind nicht durch den

Staatspastoren, sondern durch einen r ö-

misch- katholischen Geistlichen
taufen. Staatspastor Bissey soll hier-
über wüthen. Wie wäre es, wenn er

zukünftig zwei statt einen Revolver auf
sich tragen würde?

— Als die Spitalschwcster Dietmann
beerdigt werhen sollte, ersuchte die Fami-
lie um die Erlaubniß, die Beerdigung
durch einen römisch-katholischen
Priester vorzunehmen, und die Erlaubniß
wurde — ertheilt. Seit 16 Mona-
ten war dieß das eiste kirchliche Begrab-
niß in Pruntrut, es war zugleich das

zahlreichst besuchte seit Menschengedenken.

Staatspastor Pipy soll dem Begräbniß
vom Thurme herab zugeschaut haben;
derselbe mag sich von diesem seinem h o-

hen Standpunkt ans allerlei Thurm-Ge-
danken gemacht haben.

— Verfolgungskalender von 1873.
22. Nov. Abbe Buchwaloer verläßt

das Gefängniß, aber am gleichen Tage
unterzeichnet Frots gegen ihn wieder einen

neuen Verhaftungsbefehl.

23. Nov. Installation des Staats-
Pastors Lconhard in St. Ursanne.

24. Nov. Verhaftungsbefehl gegen die

Herren Ceppi, Kötschet, P. I. Kohler
und A. Kohler, Mitglieder der Kirchen-
pflege von Delsberg.

26. Nov. Brief des Kardinals von
Besançon, in welchem er die Eindring-
linge „Schlamm von Weltmenschen"
nennt.

27. Nov. Dekan Vautrey von Dels-
berg wird verhaftet, ohne daß dafür ein
Grund angegeben wurde.

28. Nov. Verhaftung des Abbe Chap-
puis, Pfarrers von Courtetelle.

36. Nov. Zu Courrendlin wird die

»^.ssoÂàu eàolicsue» gebildet. Der
Hochwst. Bischof von Basel theilt den

schweizerischen Bischöfen die Erkommuni-
kation der Staatspastoren mit.

3. Dez. Verhaftung des Pfarrers
Chetelat von Glovelier.

4. Dez. Verhaftung des Pfarrers
Haag von Roggenburg, weil er die auf
den 31. November gestellte Citation des

Präfekten mit der Bemerkung zurückwies:
der 'November habe nur 3V, nicht 31

Tage und er könne sich also am 31.
nicht erstellen.

Wsthum St. Hallen.
St. Gallen. Wyl. (Corresp.) Wir

lesen auch fleißig da draußen Ihr geschätztes

Blatt und nehmen regen Autheil an den

kirchlichen Wirren und Kämpfen, die uns
Ihre Zeitung Woche für Woche aus dem

schmerzenreichen aber glaubenstreuen Jura
melden. Nur Eines möchte uns fast be-

trüben, daß Sie nämlich immer so spär-
liche Berichte aus der Ostschweiz bringen.
Mögen Sie mir daher vergönnen, für
heute ein Wort in Ihre Spalten einzu-
reichen. — Auch hier, wie bereits aller-
wärts im alternden Vaterlande, wird man
nicht müde, unsere hl. Kirche und ihre
segensreichen Institute durch alle möglichen
Lügen und Verläumdungen bei dem noch

kernhaften katholischen Volke in Mißkredit
zu bringen. Gegenwärtig scheint, wie
anderswo auch in unserem Kanton Haupt-
sächlich die Parole ausgetheilt zu sein, den

armen unschuldigen Kapuzinern auf den

Leib zu rücken. Besonders die alte Stadt-
base, das „Tagblättli" von St. Gallen,
wüthet seit einiger Zeit wie besessen in
solchen „noblen Dingerchen," wirft mit
ellenlangen Phrasen um sich, und faselt
von unermeßlichen Reichthümern und Mil-
lionenkapitalien der armen Mönche. Die
liberalen „Mägen" WylS, die Gottlob nicht

gar zahlreich sind, hungern allem Anschein
nach gar sehr nach dem schönen Klösterlein
Wyl. Darum und aus keinem andern
Grunde folgen seit jüngster Zeit von diesen

„Sack-Kandidaten" der neuen Bundesver-
fassung stetsfort giftige Hiebe auf die Ka-
puziner. — Doch getrost, ihr schönen

Herren! Nützt Nichts! Das brave Volk
kennt die verborgenen Bocksfüße. Und die

wackern, Tag und Nacht arbeitenden Patres
mögen sich getrosten: „Gott wird für die

Zukunft sorgen" und auf Leid folgt Freude.
Diese Ueberzeugung habe ich wenigstens
am Feste der unbefleckten Empfängnis; aus
der Kapuzinerkirche, allwo die Patres ihr
Patroziniumsfest feierten, mit nach Hause

genommen. Bei dicht gedrängter Kirche
sprach der Hochw. Julius mit warmer
Begeisterung von Maria, als unserer
Mutter und Zuflucht. Die nach Inhalt
und Form ausgezeichneten Worte des jun-
gen Predigers verfehlten auf die Herzen
der lauschenden Menge ihre Wirkung nicht.
Ganz besonders, als der Redner, selbst

innig ergriffen, Maria als die Zuflucht
der Bedrängten und die Helferin der Chri-
sten in unsern Tagen so rührend schilderte,
da wurden nicht wenige Augen thränen-
feucht, alle Herzen aber erleichtert und ge-

stärkt. Ja wahrlich, da hat sich wieder

bewährt, daß das gesunde Herz des Volkes
mit dem Herzen des Priesters lebt, der

es gut mit ihm meint und die Worte des

Lebens spendet. So lange aber noch solche

in der Wahrheit und Einigkeit verbundene

Herzen schlagen, vermögen alle feindlichen
Gei er nichts.

Das ein bescheidenes Winterblümchen
aus Wyl; möge diesem bald wieder ein
ebenso freudiges folgen.

Unsern feindlichen Freunden aber wün-
scheu wir jenes Unglück, das der Heiland
dem Schächer am Kreuze gewünscht: „Er-
kenntniß ihrer Verstocktheit und gründliche
Bekehrung ihrer Herzen.

Ans dem St. Gallerlandr. Daß un-
sere sauberen Regenten jeden nur gegebenen

Anlaß vom Zaun reißen, um unsern ge-
liebten Oberhirten so oder Anders zu krän-
ken und zugleich den ihnen mißbeliebigen
Geistlichen ihre rohe Gewalt fühlen zu
lassen, ist allbekannt. Zwei neue Will-
kinakte beweisen sattsam den ausgespro-
cheuen Satz. Hochw. Herr M. Brander,
gebürtig auS dem Appenzellerlande, der
s Z. mit Dimissoriale des Hochwst. Bi-
schofs von Chur von unserm St. Galli-
scheu Diözesanbiscbof zum Priester geweiht
worden war, hatte jüngst einen Ruf auf
die Kaplanei Bernhardszell, die seit dem
2. Mai l. I. durch Todesfall vakant war,
erhalten. Aber unter dem nichtigen Vor-
wand, Hr Brander gehöre nicht zum
Diözesanklerus, weil er von Appenzell ge-
bürtig und die wohlweise Regierung der

Gallusstadt die Administration unseres
St. Gallischen Diözesanbischofs nicht an-
erkenne, so sei ihm die Plazetertheilnng zu
verweigern. Damit hat die Regierung
den Nachbaren von Appenzell I. Rh. frei-
lich kein Kompliment gemacht, sondern
einfach eine Scheidewand aufgestellt und
ein Verbot gegen den appcnzellischen Kle-
rus, es ja nie zu wagen, sich auf eine

St. Gallische Pfründe wählen zu lassen.
Seit wann eristirt ein Gesetz, daß eine

Regierung einfach den Angehörigen eines
andern Kantons die Ausübung ihres
priesterlichen Berufes erlauben oder ver-
bieten darf? Wahrscheinlich seit der neuen
Aera der Glaubens- und Gewissensfrei-
heit, unter deren Segnungen die Schwei-
zerfreiheit nachgerade so üppig gedeiht,
wie der Rebstock auf der Säntishöhe oder
Pomeranzen in Sibirien. Es ist für-
wahr eine Schmach, Freiheit von allen
Dächern zu pfeifen und doch gegen die

nächsten Nachbaren unübersteigliche Grenz-
pfähle zu stecken! Doch der Liberalismus
kennt die Freiheit nur vom Hörensagen;
geübt hat er sie bei uns noch nie, als für
sich selbst.

Ein zweiter Akt brutaler Willkür und
despotischer Kabinetsjustiz wurde von unsern
liberalen Freiheitswächtern geübt gegen
Hochw. Hrn. Benesiziat Steinmann von
Anglikon, Kt. Aargau, gegenwärtig auf
einem Familienbenefizium in Flums. Weil
dieser Herr es wagte, vom Rechte eines

freien Bürgers Gebrauch zu machen und
seine Mitbürger in einer katholischen
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Männerversammlung des Sarganserlandes
über die Tendenzen unserer liberalen De-
spoten anszuklären, so setzte ihn die Re-

gierung einfach ab und wies ihn gegen
Ende Dezember über die St, Gallischen

Grenzmarken, Das geschieht Mahrschein-
lich zur bessern Jllustrirung der neuen

Glaubens- und Gewissensfreiheit. Der
Liberalismus ist eben überall der gleiche

und treibt auch überall seine Sache so

weit, bis er abgehaust Hut. Das wird
auch bei uns kommen.

Misthum Genf.

Genf. Hat Genf unter dem Staats-
pastorenthum Fortschritte gemacht?
Die Antwort dieser Frage hängt von dem

Gesichtspunkte ab.

1) Vom Gesichtspunkte des Geldes
ist dasselbe unbedingt zu bejahen. Vor
1872 zahlte der Staat an jeden katho-
lischen Priester der Stadt Genf (in-
begriffen Bischof Mermillod) Fr. 625,
Anno 1874 zahlt derselbe an jeden Staats-
pastor Fr. 2,566 bis 3,666.

2) Vom Gesichtspunkte der Scelsorge
ist die Frage eben so unbedingt zu ver.
neinen. In der Stadt-Kirche zu St.
Germain, welche mehrmals die Gläu-
bigen an den Sonntagen kaum fassen

konnte, finden sich jetzt unter den altkatho-
lischen Staatspastoren an den Sonntagen
gewöhnlich ungefähr 166 und an großen
Festen 266 Personen ein; in Carouge
beträgt der Besuch des staatspastorlichen

Sonntags-Gottesdienstes durchschnittlich 36
bis 46, in Chêne 15 bis 26 und in
Lancy noch weniger. —

So steht es am Schlüsse des Jahres
1874 mit dem staatspastorlichen Fortschritt
in Genf!

Personal-Chronik.

A a r g au. Die katholische Pfarrgemeinde
von Z u r z ach hat am 6. d. fast einstimmig

zu ihrem Pfarrer den Hochw. Hrn. Fr. Xav.

Keller in Lengnau berufen. In Riet-
heim vereinigte derselbe alle Stimmen auf
sich. Gratuliren von Herzen dem Gewählten
und den Wählern!

Solothurn. In Mariastein starb nach

längern Leiden der wohlehrw. Bruder Leo nz
Altcn b a ch, einer der drei, welchen man
dort zu sterben erlaubt hatte.

Briefkasten. Nach E. P. I. und W. L.

A. : vielen Dank; wird nächstens folgen.

Für die nothleidcnden Priester und

Glaubeiisbriidrr in Spanien bei der

Redaktion eingegangen.

Von Zi U. Z. in L. Fr. o. — Von S.
S. Fr. 2. — Von unbekannter Hand Fr. 1.

— Von einem Studenten Fr. 1. — Von

Pfarrer M. Fr 2. d». — Ein Exilirler
Fr. — Von Z. Fr. 1. — Von eincr Dienst-

magd SO Cl. Aus dem Kanton Schwyz

Fr. 2. — Von einem Frauenzimmer aus L.

Fr. 10.

Auf gestellte Anfrage berichten wir,
daß uns kleinere Beiträge auch in Franko-
marken zugesandt werden können.

Die Expedition der Kirchenzeitung.

Bei der Expedition eingegangen:

Für die verfolgte spanische Geistlichkeit:
Von Abbe I. S. Fr. 2. — Von Goßau
Fr. 10. — Von Hochw. Hrn. Kaplan in
B., Kt Luzern, Fr. ö. — Vom Piusverciu
Oberegg, Kt. Appenzell, Fr, 16.

Bei B. S ch w e n dim ann, Buchdrucker

in Solothnrn, ist zu haben:

Schematismus
der

schweizerischen Kapuzinerprovinz.
Preis 25 Cts.

Mscken-Ornumentcn- unâ Din'Nnenten-MnànS
von

A. Köchle-Sequin
in Solothurn,

empfiehlt sein reichhaltiges Lager in feinsten und gewöhnlichen Stoffen,
für alle kirchlichen Bedürfnisse, deutsches und französisches Fabrikat,
in stylgerechtcr Ausführung nach kirchlicher Vorschrift in gothischen
und gewöhnlichen Formen. Zn Spitzen gioße Auswahl. In Lein-
zeug alles Nöthige. Stearin-, wie feinste Wachskerzen in billigem
Preis. JuOrnamcnten, was für die Kirche nöthig ist, Zeichnungen
ohne Zahl, Blumen für Altar und TranewAnlässe in Auswahl.'

Reparaturen werden prompt und billigst besorgt, in Parameuteu
und Ornamenten. So können auch Fouruiluren jeder Ärl bezogen
werden.

Solide Waaren und Arbeiten zusichernd

Obiger.

Vorzügliches

Mittel gegen Gliedsucht
und äußere Mrkättungen,

seit Kurzem erfunden, ist bis heute das Einzige, das bei richtiger Anwendung leichte Glied-
sucht augenblicklich, eine hartnäckige, lange angestanden?, bei Gebrauch mindestens einer Doppel-
dosis innert 4 bio 8 Tagen heilt.

Preis einer Dosis, Gebrauchsanweisung u. Verpackung Fr. 1. 50, einer Doppeldosis Fr. 3.

Eine Menge Zeugnisse von Geheilten des In- und Auslandes beim Eigenthümer

16» MaktHasar Amstakden in Sarnen (Obwalden.)

Druck und Erpedition von B. Schwendimann in Solothurn.


	

